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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Samtgemeindeausschuss  20.02.2024 

2  01-Samtgemeinderat  27.02.2024 

 
 
Betreff: 

 
Antrag des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede auf Entlassung aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, den Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede, Herrn Kai 
Willenbrock, auf seinen Antrag hin mit Ablauf des 30.04.2024 gemäß §§ 6 und 31 Absatz 1 
des Niedersächsischen Beamtengesetzes in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 des 
Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 
(Beamtenstatusgesetz) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zur Samtgemeinde Bothel zu 
entlassen. 
  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Mit Schreiben vom 04.02.2024, eingegangen am 05.02.2024, hat der Ortsbrandmeister der 
Ortsfeuerwehr Kirchwalsede, Herr Kai Willenbrock, aus persönlichen Gründen seine 
Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zur Samtgemeinde Bothel beantragt. 
 
Herr Willenbrock ist seit 14.05.2005 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede. Seine 
derzeitige Amtszeit würde am 13.05.2029 enden. 
 
Nach § 31 Abs. 1 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz steht jedem Beamten – egal welcher Art das 
Beamtenverhältnis ist – jederzeit das Recht zu, seine Entlassung zu verlangen. Über die 
vorzeitige Entlassung des Ortsbrandmeisters beschließt der Samtgemeinderat als oberste 
Dienstbehörde gemäß § 6 des Niedersächsischen Beamtengesetztes in Verbindung mit § 107 
Absatz 5 Satz 5 NKomVG. 
 

Amt/Geschäftszeichen 
 

Haupt- und Ordnungsamt / 131.37 

Datum 
 

08.02.2024 

Drucksache Nr. 
 

01-12/2024 
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Auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kirchwalsede am 10.02.24 wird ein 
neuer Ortsbrandmeister gewählt. Die Ernennung ist zum 01.05.2024 vorgesehen, so dass der 
jetzige Ortsbrandmeister Willenbrock zum 30.04.2024 aus dem Amt entlassen werden kann.    
 
 
Anlagen vorhanden:  Ja       
   
 
___________________________________________________________________________ 
 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja       Nein 
 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 

 
€       

Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 

€       

Finanzierung/ 
Eigenanteil 
 

 
€       

Objektbezogene 
Einnahmen 
 

 
€       

Einmalige o. 
jährliche 
Haushaltsbelastung 
 

€       

Veranschlagung  vorgesehen Produkt:  Konto:       Ansatz: €       

     
 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 
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